
ErzdiözEsE WiEn 
Wahlalter: ab 16 Jahren, 
gefirmte Jugendliche ab 14 Jahren
Das Familienstimmrecht wird von 
den erziehungsberechtigten Eltern 
ausgeübt, diese vereinbaren, wer 
das Stimmrecht für die Kinder 
ausübt.

diözEsE EisEnstadt 
Wahlalter: ab 14 Jahren
Kein Familienstimmrecht.

diözEsE Graz-sEckau 
Wahlalter: ab 14 Jahren
Kein Familienstimmrecht.

diözEsE Gurk-klaGEnfurt 
Wahlalter: ab 14 Jahren
Familienstimmrecht, Eltern haben je eine 
halbe Stimme pro Kind. Entscheidung über 
das Familienstimmrecht trifft die Pfarre.

diözEsE fEldkirch 
Wahlalter: ab 16 Jahren
Familienstimmrecht, ein Elternteil 
pro Haushalt für alle Kinder, 
eine Stimme pro Kind.

diözEsE linz 
Wahlalter: ab 16 Jahren
Familienstimmrecht - Jeder 
Elternteil hat eine halbe 
Stimme für das Kind oder 
beide erziehungsberechtig-
te Eltern vereinbaren, wer 
das Stimmrecht für die 
Kinder ausübt.2

diözEsE st. PöltEn
Wahlalter: ab 16 Jahren
Familienstimmrecht1

diözEsE innsbruck 
Wahlalter: ab 14 Jahren
Familienstimmrecht, Entscheidung 
liegt bei der Pfarre, je eine halbe 
Stimme pro Elternteil.

ErzdiözEsE salzburG 
Wahlalter: ab 14 Jahren
Das Familienstimmrecht 
muss von der Pfarre beim 
Seelsorgeamt beantragt 
werden. 

Die  Pfarrgemeinderatswahl findet am 19. März 2017  österreichweit statt, 
folgende Regelungen für Familien gibt es in den einzelnen Diözesen:

www.familie.at
1 Grundsätzlich ist die Abänderung der aktiven Wahlberechtigung im Sinne der Einführung eines Familienwahlrechts auf vorherigen Beschluss des Pfarrgemeinderates möglich. Damit bekommen Kinder vor 

Erreichung der aktiven Wahlberechtigung pro Kind eine Stimme. Erziehungsberechtigte erhalten auf Verlangen für jedes ihrer noch nicht wahlberechtigten Kinder einen Stimmzettel. Das Stimmrecht wird von 

den Erziehungsberechtigten in gegenseitigem Einvernehmen, bzw. vom Erziehungsberechtigten nach Möglichkeit in Absprache mit dem Kind ausgeübt.
2 Ausnahme: Alleinerziehende
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